
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, künftig jährlich mindestens zwei neue 
Fassadenbegrünungsprojekte an geeigneten städtischen Bauwerken zu realisieren. 
 

2. Die städtischen Wohnungsunternehmen GWG und HWG werden gebeten, ebenfalls 
verstärkt Fassadenbegrünungsprojekte zu initiieren.   


